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Anhang 1: Checkliste für die Planung
	Projektauftrag und Projektorganisation

	(
	Auftraggeber
	Zu definieren (in der Regel zuständige Behörde der betroffenen Gemeinden)

	(
	Ziel
	Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen für das weitere Vorgehen betreffend die interkommunale Zu​sammenarbeit der Einwohnergemeinden … und …  im Bereich Feuerwehr. 

	(
	Auftrag
	-
Durch die eingesetzte(n) Arbeitsgruppe(n) sind die Varianten „Sitz-Gemeinde“ und „Gemeindeverband“ im Hinblick auf einen möglichen Zusammenschluss der Feuerwehren … und … zu prüfen. 

-
Aufgrund der Ergebnisse der Variantenprüfung ist dem Auftraggeber / den Entscheidungsträgern eine Empfehlung für das weitere Vorgehen zu unterbreiten.

	(
	Projektorganisation / 
Arbeitsgruppen
	Durch den Auftraggeber wird / werden folgende Arbeitsgruppen eingesetzt:
Zu definieren.
Empfehlung: Die Arbeitsgruppe(n) ist/sind nach Möglichkeit so zusammenzusetzen, dass die beteiligten Behörden, Verwaltungsstellen und Feuerwehren  adäquat vertreten sind. Zur Überwachung und Steuerung des Arbeitsfortschrittes sowie zur Konsolidierung der Arbeitsergebnisse empfiehlt sich die Einsetzung einer neutralen, unvoreingenommenen Projektleitung, welche über ausreichend Kenntnisse der Materie verfügt und vom Auftraggeber mit den entsprechenden Kompetenzen ausgerüstet ist.

Von Vorteil sind bei den Feuerwehren die unterschiedlichen Sparten wie Einsatz, Ausbildung, Logistik, Administration, Finanzen etc. sowie die unterschiedlichen Organisationsstufen ausgewogen in der Arbeitsgruppe vertreten.

Frühzeitig soll der zuständige Kreisfeuerwehrinspektor einbezogen werden, ebenso sind bedarfsorientiert und wo sinnvoll auch Vertreter der Partnerorganisationen (ZSO, RFO) aktiv in die Planungen einzubeziehen.

	(
	Projektkosten
	-
Entschädigungen / Sold für beteiligte Personen (Mitglieder Arbeitsgruppen) festlegen

-
allfällige Drittkosten ermitteln (z.B. Druckkosten, Planherstellung aber auch  Honorare für allfällige externe Fachberater, Projektleiter etc.)

-
Rahmenbudget für Projektabwicklung ausarbeiten / vorgeben

	(
	Terminplan
	Beim Projektstart ist durch den Auftraggeber ein realistischer Grobterminplan für die ersten Projektschritte (Analyse) vorzuschlagen. Es macht nicht zuletzt aus kommunikationstechnischer Sicht keinen Sinn, bereits beim Start einen detaillierten Terminplan bis und mit Umsetzung (Zusammenschluss) vorzugeben.



1
	Zu berücksichtigende Grundlagen und Hilfsmittel

	(
	Grundlagen
	· Feuerschutz- und Feuerwehrgesetz vom 20.1.1994 (FFG, BSG 871.11)
·  Feuerschutz- und Feuerwehrverordnung vom 11.5.1994 (FFV, BSG 871.111)
-
Feuerwehrweisungen vom 1.1.2011 (FWW, Gebäudeversicherung Bern)
-
Gemeindegesetz vom 16.3.1998 (GG, BSG 170.11)
-
Gemeindeverordnung vom 16.12.1998 (GV, BSG 170.111)
-
Konzept Feuerwehr 2015

-
Feuerwehrreglemente der Gemeinden

-
Mustervertrag für das Sitzgemeindemodell (Anhang 2)

-
Musterreglement für die Aufgabenübertragung (Anhang 3) 

-
Musterreglement für das Verbandsmodell (Anhang 4) 

	(
	Unterlagen
	Kartenmaterial der Gemeinden (bestehende Einsatzperimeter)
-
Ausrüstungs- / Materialverzeichnisse der bestehenden Feuerwehren

-
Personalverzeichnisse / Personalplanung der bestehenden Feuerwehren

-
Infrastrukturverzeichnisse der bestehenden Feuerwehren

-
Finanz-/ Investitionsplanung (nächste 5 Jahre) der best. Feuerwehren
-
Voranschläge / Jahresrechnungen der bestehenden Feuerwehren (letzte 3 - 5 Jahre)

-
aktuelle Risiko- / Gefahrenanalysen der Gemeinden

-
ggf. Erfahrungsberichte anderer Gemeinden

	Zu analysierende / prüfende Punkte

	(
	Bisherige operative
Zusammen​arbeit
	Aufnahme und Dokumentation der bisherigen Zusammenarbeit der beteiligten Feuerwehren in den Bereichen:
-
Aus- und Weiterbildung
-
Einsatz

-
Logistik (Infrastruktur / Ausrüstung / Beschaffung etc.)

-
Administration


	(
	Ausrüstung und 
Material
	Aufnahme und Dokumentation der jeweiligen IST-Situation in den Bereichen 
-
persönliche Ausrüstung 

-
 Einsatzmaterial

-
Fahrzeuge
-
Alarmierungs- und Kommunikationsmittel
Aufnahme und Dokumentation des kurz- / mittel- und langfristigen Beschaffungsbedarfs der jeweiligen Organisation bezogen auf die oben erwähnten Bereiche.
Aufnahme und Dokumentation des durchschnittlichen jährlichen Aufwands für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Ausrüstung, des Materials und der Fahrzeuge. 

Gestützt auf die IST-Situation und die Bedarfsplanung:

Prüfen möglicher Einsparungen bzw. allenfalls notwendiger zusätzlicher Beschaffungen im Falle eines Zusammenschlusses (die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen).

	(
	Magazine
	Aufnahme und Dokumentation der bestehenden Infrastrukturen bzw. Magazin-Standorte.
Erfassung des durchschnittlichen jährlichen Aufwands für die Benutzung (Miete, Kapitalkosten) sowie für die Instandhaltung und Bewirtschaftung der Infrastrukturen.
Erfassung allfällig bereits geplanter Erweiterungen oder Sanierungen (Bausubstanz?).
Gestützt auf die IST-Situation und die Bedarfsplanung:
Prüfen möglicher Einsparungen (Reduktion von Standorten) bzw. allenfalls notwendiger Anpassungen / Erweiterungen im Falle eines Zusammenschlusses (die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen).

	(
	Einsatzbereitschaft
	Erfassung der aktuellen personellen Situation in den jeweiligen Feuerwehren (Bestand allgemein, Besetzung Funktionsstufen, Ausbildungsstand, etc.) und der bestehenden Personal- / Ausbildungsplanungen.
Erfassen der aktuellen Pikettdienst-Regelungen (Ersteinsatzelemente, Pikett-Offizier, Stab etc.). 
Kritische Beurteilung der Verfügbarkeiten der aktuellen personellen Ressourcen (tagsüber, nachts, an Wochenenden) und Feststellen von bestehenden oder absehbaren Ressourcenlücken bei Beibehaltung der bestehenden Organisationsformen.
Prüfen möglicher Optimierungen (Aufhebung bestehender und Abwendung absehbarer Ressourcenlücken sowie Erhöhung der Verfügbarkeit tagsüber, nachts und an Wochenenden) im Falle eines Zusammenschlusses (die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen.)

	(
	Einsatzperimeter
	Feststellen und Dokumentieren der jeweiligen aktuellen Einsatzperimeter und der jeweiligen speziellen geografischen oder bautechnischen Rahmenbedingungen (z.B. Einschränkungen bei Durchfahrten, Brücken etc., steiles Gelände welches nur für spezielle Fahrzeuge geeignet ist, Verkehrsträger Bahn, Gewässer etc.), Festhalten von bekannten und punkto Interventionszeiten kritischen Punkten.
Erfassen von Fahrzeiten ab bestehenden bzw. möglichen zukünftigen Magazinen zu den jeweiligen Perimetergrenzen (vgl. Art. 14 Abs. 1 FWW), ggf. Erstellen von Fahrzeitisochronen.
Gestützt auf die ermittelten Fahrzeiten festhalten von entsprechenden Vorgaben bzgl. möglichen zukünftigen Magazin-Standorten und bzgl. Fahrzeugen  bei einem Zusammenschluss (die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen).

	(
	Kategorisierung
	Bei der Gebäudeversicherung Bern ist für beide Zusammenschlussmodelle rechtzeitig in Erfahrung zu bringen, welchen Einfluss ein allfälliger Zusammenschluss auf die zukünftige Kategorisierung der resultierenden Feuerwehr hat.

Je nach Änderung gegenüber den aktuellen Kategorien der jeweiligen Feuerwehren ist die materielle, infrastrukturelle und personelle Planung für den  Zusammenschluss anzupassen / zu ergänzen.

	(
	Sonderstützpunkt(e) 
	Feststellen und Dokumentieren der Zuständigkeiten, Leistungsspektren, Standorte und Anfahrtszeiten von Sonderstützpunkten.
Feststellen allfälliger Einflüsse auf die Zuständigkeiten im Falle eines Zusammenschlusses (beide Modelle prüfen). Bei Einfluss auf die Zuständigkeiten des / der Sonderstützpunkte(s) Abklärung bei den zuständigen Stellen der GVB, wie allfällige Friktionen zu bereinigen sind.

	(
	Risikobeurteilung
	Beurteilen der aktuellen Risiko- und Gefahrenanalysen der jeweiligen Gemeinden (Verkehrsträger, Gewerbe, Industrie, Wohngebiete, Werke, Geologie, Gewässer etc.). Ableiten des Einflusses der entsprechenden Analyseergebnisse auf einen möglichen Zusammenschluss (Die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen).
Die entsprechenden materiellen, infrastrukturellen, personellen Planungen für den Zusammenschluss sind bei Bedarf entsprechend anzupassen.

	(
	Wasserversorgungen
	Erfassen und Dokumentieren der IST-Situation bzgl. Wasserversorgungen.
Feststellen von Unzulänglichkeiten im Falle eines Zusammenschlusses und Vorschlagen von Lösungen zur Optimierung (Die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen) bzw. Berücksichtigung der Lösungen in der materiellen, infrastrukturellen und personellen Planung für den Zusammenschluss. 

	(
	Mitwirkung
	Prüfen / Abklären, welche Behörden- und Verwaltungsstellen im Rahmen der Planung / Vorarbeiten bzw. im Hinblick auf einen Zusammenschluss mit einzubeziehen sind (z.B. Amt für Gemeinden und Raumordnung, Regierungsstatthalteramt, Gebäudeversicherung etc.)


	(
	Wirtschaftlichkeit
	Aufgrund der bisherigen Ergebnisse ist für beide Zusammenschlussmodelle der Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit zu ermitteln:

Approximative zukünftige finanzielle Belastung der Gemeinden bei Beibehaltung der bestehenden Strukturen und bei Realisierung eines Zusammenschlusses der Feuerwehren (Die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen).

Möglicher Kostenverteiler für die zusammenarbeitenden Gemeinden (als Grundlage kann z.B. der Schutzwertfaktor herangezogen werden).
Mögliche Entwicklung der zukünftigen Pflichtersatzabgaben bei Beibehaltung der bestehenden Organisationsformen und bei Realisierung eines Zusammenschlusses (Die Überlegungen sind für beide Zusammenschlussmodelle anzustellen).
Bestimmung der finanziellen Beteiligung der GVB bei Realsierung eines Zusammenschlusses.
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